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betr. Genehmigungsbescheid 380 kV-Steiermarkleitung lt. UVP-G vom 21.3.2005
Auf Wunsch der Gemeinde Empersdorf wurde der o.a. Bescheid schwerpunktmäßig gelesen und analysiert.

Knackpunkt des Bescheides ist nach meiner Ansicht die Gesamtbewertung nach §17(5) des UVP-G  (S. 179).

Genehmigungsvoraussetzungen lt. §17(2) sind unter anderem

   2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, 

       wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die

            a) ……

            b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen 

                verursachen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft,

                den Pflanzen- und Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend

                zu schädigen, oder
            c) ……

Hierzu gehört, wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt, die Landschaft, das Landschaftsbild und der Landschaftscharakter.
Der Bescheid selbst hält dazu auf S. 165 fest:

„Auswirkungen auf die Landschaft bzw. den Landschaftscharakter sind hingegen, wie sich aus dem Teilgutachten Landschaft ergibt, in durchaus erheblicher Art zu erwarten (der Sachverständige aus dem Fachgebiet des Landschaftsbildes spricht dem Vorhaben die Umweltverträglichkeit ab). Es steht jedoch auch fest, dass diese Auswirkungen nicht durch Auflagen verhindert werden können. Vielmehr handelt es sich, wie auch im Umweltverträglichkeitsgutachten im Rahmen der >Gesamtbeurteilung ausgeführt wird, um geradezu unvermeidliche Auswirkungen der Errichtung einer Starkstromfreileitung.“

Ergibt nun die Gesamtbewertung lt. §17(5) 
„dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, …. schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder Projektmodifikationen nicht zu verhindern oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können, ist der Antrag abzuweisen.“

Im §17 UVP-G ist  nirgends eine Abwägungsmöglichkeit gegeben. Schon gar nicht zwischen einer schwerwiegenden, dauernden Störung eines Schutzgutes gegenüber dem einfacheren Stromtransport, der besseren Energieversorgung der Steiermark, oder dem dann möglichen Ersatz kalorischer Kraftwerke durch Windkraftwerke.

Der positive Bescheid basiert aber letztlich alleine auf einer solchen, vom UVP-G nicht vorgesehenen Abwägung.
